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Satzung 
über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Zempin 

- Kurabgabesatzung –  
 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777), §§ 1, 2 und 11 
des Kommunalabgabengesetzes – KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 
2005 (GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 und dem Gesetz 
über die Anerkennung als Kur- und Erholungsort in Mecklenburg-Vorpommern (Kurortgesetz M-
V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. August 2000 (GVOBl. M-V S. 486), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 101, 113), wird 
nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin vom 22. November 
2017 folgende Satzung erlassen.  

 
§ 1  

Kurabgabetatbestand   
 
(1) Die Gemeinde Zempin ist als Kurort mit der Artbezeichnung Seebad im Sinne des Gesetzes 
über die Anerkennung als Kur- und Erholungsort in M/V (Kurortgesetz) vom 29. August 2000 
(GVOBl. M-V S. 486) staatlich anerkannt. 
 
(2) Erhebungsgebiet für die Kurabgabe ist das gesamte Gebiet der Gemeinde Zempin. 
 
(3) Die Kurabgabe ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe und wird im Auftrag der Gemeinde 
Zempin vom Fremdenverkehrsamt Seebad Zempin eingenommen. Die nach dieser Satzung der 
Gemeinde Zempin obliegenden Aufgaben werden dem kommunalen Eigenbetrieb 
Fremdenverkehrsamt Seebad Zempin übertragen, dessen Betriebsleitung die Gemeinde 
insoweit vertritt. 
 
(4) Zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Verbesserung und Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und 
Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen erhebt die Gemeinde Zempin eine 
Kurabgabe, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt ist. 
 
(5) Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die 
Einrichtungen (einschließlich des Strandes) und die Angebote genutzt bzw. in Anspruch 
genommen werden. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veranstaltungen wird durch die Erhebung der 
Kurabgabe nicht berührt. 
 

§ 2 
Kurabgabepflichtiger Personenkreis (Kurabgabepflichtige) 

 
(1) Kurabgabepflichtig sind alle Personen, die sich im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort 
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur 
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird. 
 
(2) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer 
Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er sie überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. Ist die 
dauernde Nutzung einer Wohnlaube gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt 
derjenige ebenfalls als ortsfremd, der sie zu Wohnzwecken nutzt oder Dritten zur Nutzung 
überlässt. Die Eigennutzung zu Erholungszwecken wird vermutet, wenn die Wohneinheit oder 
Wohnlaube nicht Hauptwohnung im Sinne des § 16 Abs. 2 LMG ist. Die Möglichkeit zur 
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen wird 
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widerlegbar vermutet. 
 
(3) Als ortsfremd gilt nicht, wer in der Gemeinde Zempin in einem Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis steht oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes 
bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht. 
 
(4) Eine Wohneinheit ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen und Schlafen genutzt 
werden kann. 
 
Zu den Wohneinheiten im Sinne des Absatzes 2 zählen insbesondere: 

a) Zimmer (in Wohnungen, Kliniken, Kurheimen, Hotels, Pensionen und ähnlichen 
Einrichtungen) 

b) Wohnungen,  
c) Bungalows, 
d) Wohnlauben, 
e) Wohnmobile, 
f) Wohnwagen, 
g) Zelte, 
h) Hausboote, Yachten. 

 
§ 3 

Befreiungen und Ermäßigungen von der Kurabgabe 
 
(1) Von der Kurabgabe sind befreit: 
 

1. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; 
 

2. Nahe Verwandte (Eltern, Kinder, Geschwister, Geschwisterkinder bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegertöchter, 
Schwiegersöhne sowie Schwager und Schwägerinnen) von Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt (Hauptwohnsitz im Sinne § 16 Abs. 2 Landesmeldegesetz) im 
Erhebungsgebiet haben und in häuslicher Gemeinschaft aufgenommen werden. 
Das Verwandtschaftsverhältnis ist auf Verlangen dem Fremdenverkehrsamt 
nachzuweisen. 

 
3. Teilnehmer an den vom Fremdenverkehrsamt anerkannten Tagungen, Kongressen,    
Lehrgängen und Kursen, soweit für sie die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der 
öffentlichen Kur- und Erholungseinrichtungen nicht besteht; 

 
4. Reisende, Handelvertreter und andere tätige Personen in Ausübung ihres Berufes, 
wenn sie ihre Tätigkeit dem Fremdenverkehrsamt Seebad Zempin nachweisen und die 
öffentlichen Kur- und Erholungseinrichtungen nicht in Anspruch nehmen können; 

 
5. Personen ab einem Behinderungsgrad von 80 % gegen Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises, sowie deren erforderliche Begleitperson (Voraussetzung: 
Kennzeichen B auf der Vorderseite des SB-Ausweises); 
 
6. Aufsichts- und Begleitpersonen von Kindern in Ferienlagern. 

 
Der Nachweis des Befreiungstatbestandes ist von Seiten des befreiten Personenkreises zu 
erbringen. 
 
 
(2) Eine Ermäßigung der Kurabgabe wird Jugendlichen nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
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bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. 
 
(3) Die gemäß Absatz 1 von der Kurabgabe befreiten Personen können sich im 
Fremdenverkehrsamt Seebad Zempin, Fischerstr. 1, 17459 Zempin eine kostenfreie Kurkarte 
personengebunden ausstellen lassen. Diese Kurkarte ist nicht übertragbar und bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen bzw. zur Überprüfung vorzulegen. 

 
§ 4 

Höhe der Kurabgabe (Abgabemaßstab/Abgabesatz) 
 

(1) Personen mit Besitz oder Eigentum an einer Wohneinheit zahlen für sich und ihre 
Familienangehörigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer im Erhebungsgebiet jährlich 
einmalig eine Jahreskurabgabe. 
Familienangehörige im Sinne dieses Absatzes sind Ehegatten, Lebenspartner, Lebensgefährten 
und Kinder, soweit sie noch im gemeinsamen Haushalt mit ihren Eltern leben. 
 
(2) Die Jahreskurabgabe beträgt für jedes Kalenderjahr, in dem die Abgabepflicht besteht: 
 a) ohne Ermäßigung   56,00 € 

b) mit Ermäßigung   28,00 €. 
 
(3) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag des Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei 
Abgabepflichtigen, die eine Unterkunft nehmen (Übernachtungsgäste) 
 a) Hauptsaison (01.06. bis 30.09. eines jeden Jahres) 
  ohne Ermäßigung  2,00 € 
  mit Ermäßigung  1,00 € 
 b) Nebensaison (01.04. bis 31.05. und 01.10. bis 31.10. eines jeden Jahres) 
  ohne Ermäßigung  1,50 € 
  mit Ermäßigung  1,00 €. 
 
Der An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet. Bemessungsgrundlage für den 
An- und Abreisetag ist der Tagessatz für den Anreisetag. 
 
(4) Es ist möglich, dass kurabgabepflichtige Personen ohne Besitz oder Eigentum an einer 
Wohneinheit die Jahreskurabgabe entrichten, wenn sie sich länger als 28 Tage im 
Gemeindegebiet aufhalten. 
Bereits gezahlte und nach Tagen berechnete Kurabgabe wird auf die Jahreskurabgabe 
angerechnet. 
 
(5) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag des Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei 
Abgabepflichtigen, die keine Unterkunft nehmen (Tagesgäste) 

a) Hauptsaison (01.06. bis 30.09. eines jeden Jahres) 
  ohne Ermäßigung  2,50 € 
  mit Ermäßigung  1,50 € 
 b) Nebensaison (01.04. bis 31.05. und 01.10. bis 31.10. eines jeden Jahres) 
  ohne Ermäßigung  2,00 € 
  mit Ermäßigung  1,50 €. 
 
(6) In den Kurabgabesätzen ist die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) in der 
jeweils geltenden Fassung enthalten. 

 
 
 
 
 










	Kurabgabesatzung Zempin1-3
	satzung-zempin-kurabgabe



